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12. Juni 2025

Betreff: Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung von Artikel 109 Absatz 3 Satz 6 und 
Satz 7 Grundgesetz sowie zur Änderung des Haushaltsgrundsätzegesetzes, des 
Stabilitätsratsgesetzes und des Sanktionszahlungs-Aufteilungsgesetzes; Länder- 
und Beiratsanhörung

Sehr geehrte Frau Westhoff,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 4. Juni 2025, mit dem Sie uns Gelegenheit zur 
Stellungnahme zum im Betreff genannten Referentenentwurf bis zum 12. Juni 2025 
einräumen. 

Zu dem Referentenentwurf nimmt Schleswig-Holstein wie folgt Stellung:

Zu Artikel 1: Strukturelle Neuverschuldung

§ 2 Absatz 3 Satz 2 des StruKomLäG ist im Referentenentwurf wie folgt anzupassen:

(3) (...) Die ermittelten Kreditaufnahmegrenzen für jedes einzelne Land sind maßgeblich 
für das Haushaltsjahr, das dem Jahr der Berechnung folgt, und können weder gänzlich 
noch teilweise in ein anderes Haushaltsjahr übertragen werden. (...)

Begründung:
Eine Einschränkung der Übertragbarkeit von Verschuldungsspielräumen steht im 
Widerspruch zur Intention der grundgesetzlichen Regelung. Die Schaffung eines eigenen 
strukturellen Verschuldungsspielraumes für die Ländergesamtheit wird gemäß 
Bundestags-Drucksache 20/15096 mit außergewöhnlichen Finanzierungsbedarfen in 
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verschiedenen Aufgabenbereichen der Länder begründet und soll insbesondere die 
Finanzierung von Zukunftsausgaben ermöglichen. Hinsichtlich der Nutzung und konkreten 
Verwendung des Verschuldungsspielraumes können die Länder gemäß Drucksache 
20/15096 im Rahmen ihrer Haushaltsautonomie selbst entscheiden. Gerade im Bereich 
der Investitionsfinanzierung ist aus Gründen der Planungssicherheit eine überjährige 
Verwendbarkeit sicherzustellen. Daher ist der Halbsatz zu streichen.

§ 2 Absatz 3 Satz 3 des StruKomLäG ist im Referentenentwurf wie folgt zu ergänzen:

(3) (…) Die für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 maßgeblichen Ergebnisse werden 
abweichend von Satz 1 nach Inkrafttreten dieses Gesetzes unmittelbar zur Verfügung 
gestellt.

Begründung:
Im Gesetzestext wird klarstellend ergänzt, dass die Zuleitung der maßgeblichen 
Ergebnisse unmittelbar bzw. unverzüglich nach Inkrafttreten erfolgt. Die Ergänzung 
orientiert sich dabei an der Formulierung der Begründung des Referentenentwurfs.

Zu Artikel 3: Stabilitätsratsgesetz

§ 7 Abs. 2 des Stabilitätsratsgesetzes ist im Referentenentwurf wie folgt zu ergänzen: 

„(2) Der Stabilitätsrat überprüft zweimal jährlich, im Frühjahr vor Abgabe des deutschen 
Fortschrittsberichts an die Europäische Kommission, die Einhaltung des im mittelfristigen 
finanzpolitisch-strukturellen Plan festgelegten Nettoausgabenpfades.“

Begründung: 
Eine Befassung des Stabilitätsrates mit dem deutschen Fortschrittsbericht erst nach 
dessen Übermittlung an die Europäische Kommission hätte lediglich nachrichtlichen 
Charakter und würde insofern der gesetzlichen Überwachungsaufgabe des Gremiums 
nicht gerecht. Insbesondere wären die Vertreter des Bundes im Stabilitätsrat nach Abgabe 
des Berichts in ihrer Position absehbar weitgehend festgelegt. Daher ist die Befassung 
des Stabilitätsrates vor Übermittlung des Fortschrittsberichts durch die Bundesregierung 
erforderlich. 
Auch bei dem mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan gibt der Stabilitätsrat vor der 
Einreichung durch die Bundesregierung eine Stellungnahme zu dem darin enthaltenen 
Nettoausgabenpfad ab. Eine Befassung des Stabilitätsrates ist kontinuierlich vor der 
Positionierung der Bundesregierung gegenüber der Europäischen Kommission 
erforderlich.

Zu Artikel 4: Sanktionszahlungs-Aufteilungsgesetz

Bei § 2 Abs. 1 des Sanktionszahlungs-Aufteilungsgesetzes ist im Referentenentwurf 
folgender Satz am Ende des Absatzes 1 anzufügen: 
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„Werden Sanktionszahlungen vor dem 1. Januar 2037 begründet, trägt der Bund die 
Sanktionszahlungen.“

Begründung: 
Die Grundgesetzänderung vom März 2025 eröffnet dem Bund  einen erheblichen 
zusätzlichen Verschuldungsspielraum in den kommenden Jahren. Vor diesem Hintergrund 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Höhe der gesamtstaatlichen Kreditaufnahme
in Deutschland künftig zu einer Verletzung der EU-Fiskalregeln führen könnte. Im Fall 
eines hierdurch begründeten Sanktionsverfahrens der EU wären auch die Länder 
betroffen, da sie gemäß Art. 109 Abs. 5 GG einen Anteil von 35 Prozent der 
Sanktionszahlungen zu tragen hätten.

Sollte in Zukunft eine solche Verletzung der EU-Fiskalregeln eintreten, dürfte diese aus 
heutiger Sicht – insbesondere aufgrund der durch das „Fiskalpaket“ geschaffenen 
Möglichkeiten – mit hoher Wahrscheinlichkeit überwiegend durch den Bund verursacht 
werden. Eine Beteiligung der Länder an hierdurch begründeten Sanktionen erscheint vor 
diesem Hintergrund nicht sachgerecht und sollte daher zumindest während der Laufzeit 
des Sondervermögens „Infrastruktur“ ausgeschlossen werden.

Wir bitten um entsprechende Berücksichtigung im Vorwege des Bundesratsverfahrens. 

Sofern die Änderung zu Artikel 4 im Gesetzentwurf der Bundesregierung keine 
Berücksichtigung finden sollte, sind –  zur Wahrung der Haushaltsautonomie gemäß 
Artikel 109 Absatz 1 Grundgesetz – deutlich erweiterte Mitspracherechte des Bundesrates,
jeweils vor einer Positionierung der Bundesregierung gegenüber der Europäischen 
Kommission, erforderlich. 

Exemplarisch zu nennen ist hier die regelmäßig für Bund, Länder und Gemeinden 
verbindlich festzulegende Ausgabenobergrenze bzw. Festlegung des 
Nettoausgabenpfades im Rahmen des mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans. Im
Rahmen der bisherigen Verständigungen wurde die gesamtstaatliche Obergrenze in § 51 
Absatz 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes normiert, der gemäß Artikel 109 Absatz 4 
Grundgesetz nur mit Zustimmung des Bundesrates geändert werden kann. Insofern ist die
Festlegung der gesamtstaatlich einzuhaltenden Ausgabenobergrenze bisher 
zustimmungspflichtig, was vor dem Hintergrund der gemeinsamen Erfüllung der 
Verpflichtungen zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin gemäß Artikel 109 Absatz 2 
Grundgesetz, insbesondere im Falle von Sanktionszahlungen gemäß Artikel 109 Absatz 5 
Grundgesetz, im berechtigten Interesse der Länder ist, zumindest soweit die Länder an 
Sanktionszahlungen beteiligt werden sollen.

Mit freundlichen Grüßen 

gez.

  

Mitglied des Arbeitskreises Stabilitätsrat




